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(54) Pforpfen aus geschäumtem thermoplastischem Kunststoff

(57) Pfropfen aus geschäumtem thermoplasti-
schem Kunststoff zum Verschließen von flüssige Le-
bensmittel, Genußmittel oder Getränke enthaltenden
Flaschen, wobei dem Kunststoff ein lebensmittelechtes
bzw. -taugliches, anorganisches, sich unter Wärmeein-

wirkung verfärbendes Pigment zugesetzt ist.
Verfahren zum Anbringen eines Korkbrands auf

dem Pfropfen, der in einem vorgegebenen Muster eines
Korkbrands entsprechenden Bereichen zur Farbaktivie-
rung des Pigments einer Wärmeeinwirkung ausgesetzt
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Pfropfen aus ge-
schäumtem thermoplastischem Kunststoff zum Ver-
schließen von flüssige Lebensmittel, Genußmittel oder
Getränke enthaltenden Flaschen. Sie betrifft auch ein
Verfahren zum Anbringen eines Korkbrands auf dem
Pfropfen.
[0002] Nachdem die Bezeichnung "Korkbrand" insbe-
sondere im Zusammenhang mit Wein ein allgemein üb-
licher Begriff für eine auf einem aus Kork bestehenden
Pfropfen anzubringende Kennzeichnung der Herkunft
und/oder des Jahrgangs ist, wird in der Folge dieser Be-
griff auch für die analoge Beschriftung von Kunststoff-
pfropfen verwendet.
[0003] Zum Verschließen von Flaschen, insbesonde-
re von Weinflaschen werden üblicher Weise aus Natur-
kork hergestellte Korke verwendet. Die Porosität sol-
cher Korke ist allerdings unterschiedlich und oftmals
auch bereits innerhalb kleiner Bereiche schwankend.
Solche Bereiche höherer Porosität sind überdies bis-
weilen auch von außen am Kork gar nicht erkennbar.
[0004] Diese stark schwankende Qualität von aus Na-
turkork hergestellten Korken wirkt sich natürlich sehr
nachhaltig auf die Qualität beispielsweise des in Fla-
schen abgefüllten und in diesen gelagerten Weines aus.
Bei zu großer Porosität des Korks kann der Wein einen
Korkgeschmack annehmen oder sogar trüb werden und
brechen. Dies stellt einen großen Nachteil bei Verwen-
dung von Korkpfropfen zum Verschließen von Flaschen
dar. Zudem sind aus Naturkork hergestellte Korke teuer
und werden dies in jüngster Zeit immer mehr.
[0005] Zur Anbringung eines Korkbrandes auf einem
aus Naturkork hergestellten Korkpfropfens wird übli-
cherweise ein Brenneisen verwendet, mittels welchem
der gewünschte Schriftzug und/oder die Bilddarstellung
in den Korkpfropfen eingebrannt wird.
[0006] Aus Kunststoff bestehende bekannte Fla-
schenpfropfen werden mit einem Korkbrand bisher in
der Weise versehen, daß mit Hilfe einer Stampilie oder
eines Klischees ein entsprechender Farbaufdruck auf-
gebracht wird. Die Haftung eines solchen Farbauf-
drucks auf dem Kunststoffmaterial des Pfropfens ist je-
doch ziemlich gering und kann in der Regel leicht abge-
wischt werden. So wird schon beim Verstoppeln einer
Flasche und beim Herausziehen des Pfropfens zum Öff-
nen der Flasche der Korkbrand beschädigt oder zumin-
dest zum Teil unleserlich.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Verschlußpfropfen für Flaschen der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, der nicht mit den Nachteilen
von aus Naturkork hergestellten Korken behaftet ist,
sondern eine gleichbleibende hohe Qualität aufweist,
bei dem gewährleistet ist, daß keine Bestandteile des
Pfropfens in das flüssige Lebens- oder Genußmittel
oder Getränk migrieren können und der auch mit einem
haltbar anzubringenden Korkbrand zu versehen ist.
Überdies soll dabei der mit einem Korkbrand versehene

Verschlußpfropfen wirtschaftlich günstig herzustellen
sein.
[0008] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, daß dem Kunststoff ein lebensmittelech-
tes bzw. -taugliches, anorganisches, sich unter Wärme-
einwirkung verfärbendes Pigment zugesetzt ist.
[0009] In besonders einfacher und vorteilhafter Weise
ist so erfindungsgemäß möglich, beispielsweise mittels
vorzugsweise programmgesteuerten Laserstrahls ei-
nen Korbrand auf dem Propfen haltbar anzubringen,
wobei der Kunststoff an den der Wärmeeinwirkung aus-
gestezten Stellen schmilzt und das anorganische Pig-
ment beispielsweise unter Reduktion der Oxidation von
Metallatomen oder einer Metallverbindung farbaktiviert
wird.
[0010] Erfindungsgemäß sind die Pigmente an sich
bekannte natürliche oder synthetische Mineralpigmen-
te, Steinmehl, Metalloxide, -hydroxide, -oxidhydrate
und/oder Mischungen hiervon. Als Beispiele für einsetz-
bare Pigmente können Glimmer, Titanoxide, z.B. Titan-
dioxid, oder Eisenoxide, z.B. Eisen(III)-oxid genannt
werden.
[0011] Der Pfropfen ist gemäß der Erfindung weiters
dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des sich unter
Wärmeeinwirkung verfärbenden Pigments 0,01 bis 50
Gew.-% und vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbe-
sondere 1 bis 3 Gew.-% bezogen auf das Gesamtge-
wicht des Pfropfens beträgt.
[0012] Die einzusetzenden Pigmentanteile hängen
wesentlich von der Art des gewählten Pigments sowie
der gewünschten Farbintensität des Korkbrands ab und
können daher in relativ weiten Grenzen schwanken.
Wenn es sich bei dem einzusetzenden Pigment um ei-
nes handelt, das bei Wärmeeinwirkung eine hohe Far-
bintensität entwickelt, ist auch ein Zusatz von sehr ge-
ringen Pigmentmengen bezogen auf das Gesamtge-
wicht möglich, wobei eine Untergrenze für einen Pig-
mentzusatz von 0,01 Gew.- % bereits ausreichend sein
kann. Die Zusatzmenge an Pigment hängt aber auch
von der Art des für den Pfropfen gewählten Kunststoffs
oder der Kunststoffmischung ab, da in vielen Fällen der
Kunststoff die Farbintensität und Kontrastwirkung des
farbakivierten Pignments begünstigt.
[0013] Erfindungsgemäß ist der Pfropfen ferner da-
durch gekennzeichnet, daß der Kunststoff lebensmittel-
echte bzw.-taugliche Polyolefine, vorzugsweise Polye-
thylene, Kautschuke, Silikone, Polyurethane und/oder
Mischungen hiervon umfaßt.
[0014] Voraussetzung für den für die Herstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Verschlußpfropfens von Fla-
schen einzusetzenden Kunststoffs ist neben seiner not-
wendigen Lebensmittelechtheit bzw. -tauglichkeit, daß
dieser nach seiner Verarbeitung zu einem Pfropfen ins-
gesamt eine gewisse elastische Verformbarkeit beibe-
hält.
[0015] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Anbringen eines Korkbrands auf einem erfindungsge-
mäßen Pfropfen, das dadurch gekennzeichnet, daß der
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Pfropfen in einem vorgegebenen Muster eines Kork-
brands entsprechenden Bereichen zur Farbaktivierung
des Pigments einer Wärmeeinwirkung ausgesetzt wird.
[0016] Erfindungsgemäß erfolgt die Wärmeeinwir-
kung mittels Laser-oder Plasmastrahles oder mittels ei-
nes beheizten Klischees, über das der Propfen geführt
wird.
[0017] Auf diese Weise ist es einfach und kostengün-
stig möglich, einen Kunststoffpropfen haltbar mit einem
Korkbrand zu versehen, im Gegesatz zur bisher be-
kannten Methode, einen Korkbrand mittels eines
Farbaufdrucks auf den Kunststoffpfropfen aufzubrin-
gen.
[0018] Der erfindungsgemäße Pfropfen wird nachfol-
gend an Hand eines Herstellungsverfahrens näher er-
läutert.
[0019] Ein Kunststoffgranulat oder eine Mischung von
Kunststoffgranulaten, vorzugssweise eine Mischung
verschiedener PE-Granulate, werden in einem Reaktor-
gefäß mit einem Feinporigkeit gewährleistenden, le-
bensmittelechten bzw.-tauglichen Schäummittel, vor-
zugsweise in Pulver- oder Granulatform, auf 220 bis
260° C erwärmt, mit einem anorganischen Pigment, das
durch spätere Wärmeeinwirkung farbaktivierbar ist, ver-
setzt, innig vermischt und dann einer Spritzgußmaschi-
ne zugeführt. Die flüssige Kunststoffmischung wird dar-
aufhin mittels der Spritzgußmaschine unter Druck in ei-
ne Form zur Herstellung eines Pfropfens gepreßt. Dabei
kühlt die in die Form gepreßte Kunststoffmasse an den
Wänden der Form ab, wobei sich eine nicht poröse Au-
ßenhaut bildet, die eine feinporös verbleibende Innen-
masse umschließt. Nach entsprechender Abkühlung in
der Form wird der fertige Kunststoffpfropfen ausgesto-
ßen.
[0020] Der zur Herstellung des Pfropfens verwendete
Kunststoff kann auch durch Zusetzen von Farbpigmen-
ten bzw. durch Masterbatch, mit dem die Einfärbung
durchgeführt wird, mit einer Grundeinfärbung versehen
werden, wobei man dann darauf achten muß, daß das
zuzusetzende, durch spätere Wärmeeinwirkung farbak-
tivierbare Pigment ein zu einer entsprechenden Kon-
trastfarbe zur Grundeinfärbung verfärbendes Pigment
ist.
[0021] Der fertige Kunststoffpfropfen kann dann auf
seiner Außenhaut wie oben angegeben mittels Laser-
oder Plasmastrahls oder auf mechanischem Wege mit-
tels beheizten Klischees mit einem haltbaren Korkbrand
versehen werden. Dabei wird unter der Wärmeeinwir-
kung das im Kunststoff des Pfropfens gleichmäßig ver-
teilt enthaltene anorganische Pigment in einem vorge-
gebenen Muster eines Korkbrands entsprechenden Be-
reichen farbaktiviert. Diese thermosensitiven, farbakti-
vierten Pigmente werden zum Träger des Korkbrand-
musters, das so unverwischbar und haltbar an der Au-
ßenhaut des Pfropfens angebracht ist.

Patentansprüche

1. Pfropfen aus geschäumtem thermoplastischem
Kunststoff zum Verschließen von flüssige Lebens-
mittel, Genußmittel oder Getränke enthaltenden
Flaschen, dadurch gekennzeichnet, daß dem
Kunststoff ein lebensmittelechtes bzw. -taug-liches,
anorganisches, sich unter Wärmeeinwirkung ver-
färbendes Pigment zugesetzt ist.

2. Pfropfen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das Pigment an sich bekannte natürliche
oder synthetische Mineralpigmente, Steinmehl,
Metalloxide, -hydroxide, -oxidhydrate und/oder Mi-
schungen hiervon umfaßt.

3. Pfropfen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Anteil des sich unter Wärmeein-
wirkung verfärbenden Pigments 0,01 bis 50 Gew.-
% bezogen auf das Gesamtgewicht des Pfropfens
beträgt.

4. Pfropfen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Anteil des sich un-
ter Wärmeeinwirkung verfärbenden Pigments 0,5
bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 3 Gew.-% bezo-
gen auf das Gesamtgewicht des Pfropfens beträgt.

5. Pfropfen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Kunststoff lebens-
mittelechte bzw.-taugliche Polyolefine, vorzugswei-
se Polyethylene, Kautschuke, Silikone, Polyuretha-
ne und/oder Mischungen hiervon umfaßt.

6. Verfahren zum Anbringen eines Korkbrands auf
dem Pfropfen nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der Pfropfen in ei-
nem vorgegebenen Muster eines Korkbrands ent-
sprechenden Bereichen zur Farbaktivierung des
Pigments einer Wärmeeinwirkung ausgesetzt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß die Wärmeeinwirkung mittels Laser- oder
Plasmastrahles erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß die Wärmeeinwirkung mittels eines be-
heizten Klischees, über das der Propfen geführt
wird, erfolgt.
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